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Die wichtigsten Risiken des Lebens – Arbeitslosigkeit, Alter, Krank-
heit, Unfall, Invalidität, Tod – werden in der Schweiz von mehreren
Sozialversicherungen abgedeckt. Insgesamt bietet dieses Auffangnetz
einen recht guten Schutz; die Tabelle auf der nächsten Doppel seite 
zeigt, welcher Versicherungszweig für welche Risiken zuständig ist. 
In diesem Ratgeber werden die Ihnen zustehenden Versicherungs- 
leistungen bei gesundheitlichen Beeinträchtigungen dargestellt.

In diesem Kapitel erfahren Sie, was Sie versicherungsrecht lich zu erwarten 
haben, wenn das Invaliditätsrisiko eintritt. Sie werden sehen, was eigent-
lich eine «Invalidität» ist und weshalb die Fachleute sie von der Arbeits-
unfähigkeit und von der Erwerbsunfähigkeit unterscheiden. Begriffe wie 
Hilflosigkeit, Umschulung, Hilfsmittel, Überentschädigung oder Renten-
kürzung werden erläutert.

Im Zentrum des Ratgebers steht also die Invalidenversicherung. Dane-
ben werden aber auch die anderen Sozialversicherungen besprochen, die 
bei einer Invalidität Leistungen erbringen. Dazu zählen die berufliche Vor-
sorge, das heisst Ihre Pensionskasse, die Unfallversicherung und die Kran-
kenversicherung.

Wichtig können auch Privatversicherungen sein, vor allem im Rahmen 
der Säule 3a. Reichen die Leis tungen dieser Versicherungen nicht aus, um 
den Lebensunterhalt zu finanzieren, werden zusätzlich sogenannte Ergän-
zungsleistungen ausgezahlt.

Wann ist eine Versicherung sozial?

Was als Versicherung gilt, kann hochtheoretisch oder umgangssprachlich 
umschrieben werden. Wichtig sind vor allem zwei Elemente:

n Die Versicherung erbringt Leistungen, wenn das versicherte Risiko 
– etwa die Invalidität oder der Tod – eintritt.

Das Netz der Sozial-
versicherungen
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n Finanziert wird dies durch regelmässige Prämien oder Beiträge der Ver-
sicherten, die so bemessen sind, dass sie voraussichtlich die erwarteten 
Risiken sowie die Kosten des Versicherers, beispielsweise seine Verwal-
tungskosten, abdecken.

Ob das versicherte Risiko eintritt, ist immer ungewiss; Sie hoffen da rauf, 
dass nichts passiert, doch wissen Sie, dass Sie im gegenteiligen Fall abge-
deckt sind.

Typisch: Versicherungsobligatorium
In diesem Ratgeber werden hauptsächlich Sozialversicherungen bespro-
chen. Sie werden fragen, ob eine Versicherung überhaupt «sozial» sein 
kann. Typisch für die Sozialversicherungen ist im Wesentlichen, dass sie 
die gesamte Bevölkerung oder doch weite Teile davon erfassen. Solange 
jemand die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt, kann ihm nicht gekün-
digt werden; auch «schlechte Risiken» dürfen nicht ausgeschlossen wer-
den. Die Leistungen der Sozialversicherungen sind gesetzlich festgelegt 
und nur zum Teil von der Höhe der Prämienzah lungen abhängig; ein 
bestimmtes Minimum steht allen Versicherten zu. Hinzu kommt, dass 
Sozialversicherungen keinen Gewinn erzielen wollen. In aller Regel sind 
sie staatlich organisiert.

TIPP Die Tabelle auf der nächsten Doppelseite gibt Ihnen 
einen allgemeinen Überblick über das schweizerische Sozialver-

sicherungssystem. Die Gesetze und Verordnungen zu den einzelnen 
Zweigen regeln viele weitere Einzelheiten. Wenn Sie konkrete Fragen 
haben, lohnt es sich, die gesetzliche Rege lung genau anzusehen. 
Am einfachsten ist der Zugriff auf die Gesetze über das Internet: 
www.admin.ch (¦ Bundesrecht ¦ Systematische Rechtssammlung).

Welche Sozialversicherungen decken 
das Invaliditätsrisiko?

AHV für das Risiko Alter, Unfallversicherung für den Unfall, die In-
validenversicherung bei Invalidität – so einfach ist es leider nicht. Das 
Invali ditätsrisiko wird von ganz verschiedenen Sozialversicherungen er-
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fasst. Es ist eine der grossen Schwierigkeiten des Schweizer Sozial  ver-
sicherungssystems, dass ein einzelnes Risiko in verschiedenen Zweigen 
abgedeckt ist.

Der heutige recht gute Schutz bei Invalidität ist historisch gewachsen. 
Deshalb ist auch so schwierig abzuschätzen, welche Sozialversicherungen 
bei einer Invalidität Leistungen erbringen. Die Zusam men stel lung auf  
Seite 18 zeigt diejenigen Zweige, in denen Sie gegen Inva lidität versi-

WELCHE SOZIALVERSICHERUNGEN GIBT ES?

Sozialversicherung

Alters und Hinterlassenenversicherung (AHV) 

Invalidenversicherung (IV) 

Unfallversicherung 

Krankenversicherung 

Berufliche Vorsorge 

Ergänzungsleistungen (EL) 
 

Arbeitslosenversicherung 

Erwerbsersatzordnung (EO) 
 

Familienzulagen 
 
 

Militärversicherung 

Versicherte Risiken

Alter, Tod 

Invalidität 

Unfall, Berufskrankheit 

Krankheit 

Alter, Tod, Invalidität 

Finanzielle Schwierigkeiten der Bezüger 
von Leistungen der AHV oder IV 

Arbeitslosigkeit 

Verdienstausfall wegen Dienstleistung 
oder Mutterschaft 

Mehrkosten wegen Familie 
 
 

Alter, Tod, Invalidität 
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chert sind oder sein können. Denken Sie aber daran: Viele Einzelfragen 
passen nicht in dieses Schema.

Das Zusammenspiel an einem Beispiel
PIA K. IST VERKÄUFERIN. Bei einem Verkehrsunfall wird sie 
so schwer verletzt, dass sie nicht mehr weiterarbeiten kann. 

Von welchen Sozialversicherungen kann sie Leistungen beanspruchen?

WELCHE SOZIALVERSICHERUNGEN GIBT ES?

Wer ist versichert?

Alle, die in der Schweiz arbeiten oder 
ihren Wohnsitz haben

Alle, die in der Schweiz arbeiten oder 
ihren Wohnsitz haben

Alle in der Schweiz unselbständig 
Erwerbstätigen

Alle, die in der Schweiz wohnen 

Alle Unselbständigerwerbenden ab 
einem bestimmten Mindesteinkommen

Gesamte Wohnbevölkerung; Bürger von 
Ländern ausserhalb EU und EFTA: nach zehn 
Jahren Wohnsitz in der Schweiz

Alle in der Schweiz unselbständig 
Erwerbstätigen

Alle, die eine Dienstleistung erbringen 
(Militär, Zivil, Zivilschutzdienst) oder im 
Mutterschaftsurlaub sind

Alle Erwerbstätigen sowie Nichterwerbs 
tätige (bis zu einem gewissen Einkommen); 
 eigene Regelungen für landwirtschaftliche 
 Arbeitnehmer und für Landwirte

Alle, die Militär, Zivil oder Zivilschutzdienst 
leisten

Gesetz und zuständige Stellen

AHVG; AHVAusgleichskassen 

IVG; Ausgleichskassen und kantonale 
IVStellen

UVG; Suva und andere Versicherungs
gesellschaften

KVG; Krankenkassen, für Zusatzversicherungen 
auch Versicherungs gesellschaften

BVG; Pensionskassen und andere 
Vorsorgeeinrichtungen

ELG; Ergänzungsleistungsbehörde des Kantons 
oder der Gemeinde 

ALV; Arbeitslosenkassen und Regionale 
Arbeitsvermittlungszentren (RAV)

EOG; Ausgleichskassen 
 

FamZG, FLG; Familienausgleichskassen 
 
 

MVG; Suva 
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n Unfallversicherung: Als Angestellte ist Frau K. obligatorisch gegen 
Unfall versichert. Während der Heilungsphase bezahlt die Unfallversi-
cherung Taggelder; später werden diese durch eine Rente abgelöst. 
Allenfalls ist auch eine Integritätsentschädigung geschuldet.

n Invalidenversicherung: Die Invalidenversicherung prüft zunächst, 
ob Frau K. wieder ins Berufsleben eingegliedert werden kann, und über-
nimmt allenfalls die dafür nötige Umschulung. Ist dies nicht möglich, 
erhält Frau K. eine Rente.

n Pensionskasse: Auch von der Pensionskasse kann Frau K. eine Inva-
lidenrente verlangen. Sie muss aber damit rechnen, dass diese wegen 
Überentschädigung gekürzt wird.

Die versicherungsrechtliche Bewältigung einer Invalidität ist oft schwie rig. 
Hinzu kommt, dass invalide Personen ja hauptsächlich mit ihrer Gesund-

HIER SIND SIE GEGEN INVALIDITÄT VERSICHERT

Sozialversicherung Versicherte Leistungen bei Invalidität

Invalidenversicherung n Früherfassung, Frühintervention, Integrationsmassnahmen 
 n Berufliche Massnahmen 
 n Taggeld während der Eingliederung 
 n Hilflosenentschädigung 
 n Renten 
 n Hilfsmittel 
 n Assistenzbeiträge

Krankenversicherung n Medizinische Behandlung der Krankheit 
 n Krankentaggeld (nicht obligatorisch)

Unfallversicherung n Medizinische Behandlung bei Unfall 
  (Berufsunfall, Nichtberufsunfall nur bei mindestens 
  acht Wochenstunden beim selben Arbeitgeber) 
 n Taggelder 
 n Renten 
 n Hilflosenentschädigung 
 n Integritätsentschädigung 
 n Hilfsmittel (nur wenige)

Berufliche Vorsorge n Invalidenrenten

Ergänzungsleistungen n Jährliche Ergänzungsleistung 
 n Nicht gedeckte Krankheits und Behinderungskosten


